
 

 

Auszug 

Mit der zweiten Landesverordnung zur Änderung der Feuerwehrverordnung vom 25. Juni 2010 

(GVBl. S. 201) gilt die Feuerwehrverordnung vom 21. März 1991 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch 

Artikel 5 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GVBl. S. 104), BS 213-50-4, seit dem 29. Juli 

2010 in folgender Fassung:  

FEUERWEHRVERORDNUNG (FwVO) 

 

…. 

 

FÜNFTER ABSCHNITT 
Führung von Jugendfeuerwehren und ihrer Vorbereitungsgruppen 

 
§ 23 

 
Betreuer einer Vorbereitungsgruppe für die Jugendfeuerwehr  

(1) Jede Vorbereitungsgruppe für die Jugendfeuerwehr muss von einem Betreuer ge-leitet werden, 

der das 18. Lebensjahr vollendet hat.  

(2) Zum Betreuer einer Vorbereitungsgruppe für die Jugendfeuerwehr darf nur bestellt werden, wer 

die entsprechende Ausbildung nach Absatz 3 erfolgreich abgeschlossen hat.  

(3) Ziel der Ausbildung zum Betreuer einer Vorbereitungsgruppe für die Jugendfeuer-wehr ist die 

Befähigung zur Leitung einer Vorbereitungsgruppe für die Jugendfeuer-wehr. Die Ausbildung dauert 

mindestens 12 Stunden. Voraussetzung für diese Ausbildung ist die erfolgreich abgeschlossene, 

mindestens 40-stündige Ausbildung zum Jugendleiter.  

 

 


